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(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der für 
die staatliche Leitung des Gesundheits- und 
Sozialwesens verantwortlichen Organe in 
den Kreisen und Bezirken.

(3) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

22.
§ 12 der Verordnung vom 2. Oktober

1958 über staatliche Auszeichnungen (GBl. I 
Nr. 63 S. 771) erhält folgende Fassung:

„§ 12
(1) Wer vorsätzlich angibt, mit einer 

staatlichen Auszeichnung ausgezeichnet zu 
sein, diese unberechtigt trägt, nachmacht 
oder nachgemachte öffentlich trägt oder in 
den Verkehr bringt oder durch falsche An
gaben die Verleihung an sich oder ein^n 
anderen herbeiführt, kann mit Verweis 
oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M be
legt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Stellvertretern 
der Vorsitzenden für Inneres bei den Rä
ten der Bezirke und den Räten der Kreise.

(3) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

1959

23.
a) § 4 der Anordnung vom 22. Januar

1959 über die Bezeichnung der Seestraßen 
und Seewasserstraßen (Sonderdruck Nr. 288 
des Gesetzblattes) erhält folgende Fassung:

»§ 4
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. Veränderungen der Gewässer und de

ren Begrenzung, die die Schiffahrt beein
trächtigen können, vornimmt

2. Veränderungen der Lage oder Funk
tion von schwimmenden oder festen See
zeichenanlagen verursacht oder feststellt 
und nicht unverzüglich dem Seehydrogra

phischen Dienst der Deutschen Demokrati
schen Republik oder dem Seefahrtsamt der 
Deutschen Demokratischen Republik oder 
dessen Hafenämtern darüber Mitteilung 
erstattet
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt dem Leiter des See
fahrtsamtes der Deutschen Demokratischen 
Republik auf Ersuchen des Seehydrogra
phischen Dienstes der Deutschen Demokra
tischen Republik.

(3) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

b) § 5 wird gegenstandslos.

24.
§ 12 der Anordnung vom 3. April 1959 

über den Schutz der Femmeldelinien der 
Deutschen Post (GBL I Nr. 28 S. 462) er
hält folgende Fassung:

„§ 12
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. die Lage oder den Zustand der zur 

Markierung der unterirdischen Fernmelde
linien sowie der See- und Flußkabel ver
wendeten Zeichen verändert,

2. die in dieser Anordnung vorgeschrie
bene Pflicht, der nächstgelegenen Dienst
stelle der Deutschen Post oder Küstenfunk
stelle der Deutschen Demokratischen Repu
blik Mitteilung zu machen, nicht erfüllt, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Wer fahrlässig eine Nachrichtenver
kehrsstörung gemäß § 204 StGB verursacht, 
indem er

1. als verantwortlicher Bauausführender 
die in dieser Anordnung vorgeschriebene 
Pflicht, sich bei der nächstgelegenen Fern
meldedienststelle der Deutschen Post über 
die Lage der Fernmeldelinien zu unterrich
ten, nicht erfüllt,

2. als verantwortlicher Bauausführender 
Anweisungen zur Durchführung von Erd
oder Sprengarbeiten ohne Berücksichtigung 
der geltenden Schutzvorschriften erteilt 
oder seine Kenntnisse über die Lage der 
Fernmeldelinien nicht den unmittelbar die


